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2. Der Status, die Privilegien und Immunitäten der Organi
sation auf dem Territorium des Vereinigten Königreiches 
richten sich weiterhin nach dem Headquarters Agreement 
(Abkommen über Hauptsitz, d. Übers.) zwischen der Regie
rung des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und 
Nordirland und der Internationalen Zuckerorganisation, das 
am 29. Mai 1969 in London unterzeichnet wurde.

3. Wenn der Sitz der Organisation in ein Land verlegt wird, 
das Mitglied der Organisation ist, schließt das Mitglied sobald 
als möglich mit der Organisation eine vom Rat zu geneh
migende Vereinbarung ab in bezug auf den Status, die Privi
legien und Immunitäten der Organisation, ihres Exekutiv- 
ddrektors, ihres Personals und der Experten und von Ver
tretern von Mitgliedern während ihres Aufenthaltes in dem 
Land zwecks Ausübung ihrer Funktionen.

4. Wenn im Rahmen der in Absatz 3 dieses Artikels vorge
sehenen Vereinbarung und bis zum Abschluß dieser Verein
barung keine anderen Besteuerungsvereinbarungen angewen
det werden, gewährt das neue gastgebende Mitglied:

a) Steuerbefreiung für die von der Organisation an ihre 
Angestellten gezahlte Vergütung, außer, daß diese Be
freiung nicht auf ihre eigenen Bürger angewendet zu 
werden braucht und

b) Steuerbefreiung für das Vermögen, Einkommen und an
deres Eigentum der Organisation.

5. Wenn der Sitz der Organisation in ein Land verlegt wird, 
das kein Mitglied der Organisation ist, holt der Rat vor der 
Verlegung eine schriftliche Versicherung der Regierung des 
Landes ein,

a) daß sie sobald als möglich mit der Organisation eine 
in Absatz 3 dieses Artikels erwähnte Vereinbarung ab
schließt und

b) daß sie bis zum Abschluß einer solchen Vereinbarung 
die in Absatz 4 dieses Artikels vorgesehenen Befreiungen 
gewährt.

6. Der Rat bemüht sich, die in Absatz 3 dieses Artikels er
wähnte Vereinbarung mit der Regierung des Landes abzu
schließen, in das der Sitz der Organisation verlegt werden 
soll, und zwar vor Verlegung des Sitzes.

KAPITEL V - FINANZEN 

Artikel 21 

Finanzen

1. Die Kosten von Delegationen zum Rat, Vertretern im Exe
kutivkomitee und Vertretern in irgendeinem anderen Komitee 
des Rates oder des Exekutivkomitees werden von den betref
fenden Mitgliedern getragen.

2. Die für die Administration des Abkommens erforderli
chen Kosten werden durch die Jahresbeiträge der Mitglieder 
gedeckt, die gemäß Artikel 22 festgelegt worden sind. Wenn 
jedoch ein Mitglied Sonderdienste wünscht, kann der Rat 
verlangen, daß das Mitglied dafür bezahlt.

3. Für die Administration des Abkommens werden geeignete 
Konten geführt.

Artikel 22

Festlegung des Verwaltungsbudgets und der Beiträge

1. In der zweiten Hälfte eines jeden Finanzjahres genehmigt 
der Rat das Verwaltungsbudget der Organisation für das 
folgende Finanzjahr und setzt den Beitrag eines jeden Mit
glieds zu dem Budget fest.

2. Der Beitrag eines jeden Mitglieds zum Verwaltungsbud
get für jedes Finanzjahr liegt in Höhe des Verhältnisses, in 
dem die Anzahl seiner Stimmen zur Zeit der Genehmigung 
des Verwaltungsbudgets für das Finanzjahr zur Gesamtstim
menzahl aller Mitglieder steht. Bei Festsetzung der Beiträge

werden die Stimmen eines jeden Mitglieds ungeachtet der Sus
pendierung der Stimmrechte eines Mitglieds oder einer sich 
daraus ergebenden Umverteilung der Stimmen gerechnet.

3. Der erste Beitrag eines Mitglieds, das der Organisation 
nach Inkrafttreten des Abkommens beitritt, wird vom Rat 
auf der Grundlage der ihm zustehenden Stimmenzahl und des 
vom laufenden Finanzjahr verbleibenden Zeitraumes festge
legt sowie für das folgende Finanzjahr, wenn das Mitglied der 
Organisation in der Zeit zwischen der Annahme des Budgets 
für das Jahr und dem Beginn des Jahres beitritt. Festlegun
gen, die für andere Mitglieder getroffen worden sind, werden 
jedoch nicht verändert.

4. Wenn das Abkommen mehr als acht Monate vor Beginn 
des ersten vollen Finanzjahres der Organisation in Kraft 
tritt, genehmigt der Rat auf seiner ersten Tagung ein Ver
waltungsbudget für den Zeitraum bis zum Beginn des ersten 
vollen Finanzjahres. Ansonsten umfaßt das erste Verwal
tungsbudget sowohl den Anfangszeitraum als auch das erste 
volle Finanzjahr.

Artikel 23 
Zahlung der Beiträge

1. Die Mitglieder verpflichten sich, in Übereinstimmung 
mit ihren jeweiligen konstitutionellen Verfahren ihre Bei
träge zu dem Verwaltungsbudget für jedes Finanzjahr zu 
zahlen. Die Beiträge zum Verwaltungsbudget für jedes Fi
nanzjahr sind zahlbar in frei konvertierbarer Währung und 
werden am ersten Tage des Finanzjahres fällig; Beiträge von 
Mitgliedern in bezug auf das Kalenderjahr, in dem sie der 
Organisation beitreten, sind an dem Tage fällig, an dem sie 
Mitglied wurden.

2. Wenn nach Abläüf von vier Monaten nach dem Tage, 
an dem der Beitrag gemäß Absatz 1 dieses Artikels fällig ist, 
ein Mitglied nicht seinen vollen Beitrag zum Verwaltungs
budget geleistet hat, ersucht der Exekutivdirektor das Mit
glied, die Zahlung so schnell wie möglich vorzunehmen. 
Wenn nach Ablauf von zwei Monaten- nach Ersuchen des 
Exekutivdirektors das Mitglied seinen Beitrag noch nicht be
zahlt hat, Werden seine Stimmrechte im Rat und im Exe
kutivkomitee so lange suspendiert, bis die Zahlung des vol
len Beitrages erfolgt ist.

3. Ein Mitglied, dessen Stimmrechte gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels suspendiert worden sind, verliert keine seiner ande
re^ Rechte und wird von keiner seiner Pflichten im Rahmen 
des Abkommens entbunden, es sei denn, ■ der Rat beschließt 
das durch Sonderabstimmung. Ihm obliegt weiterhin die 
Zahlung seiner Beiträge und die Erfüllung aller anderen 
finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens.

Artikel 24
Rechnungsprüfung und -Veröffentlichung

Sobald als möglich nach Abschluß jedes Finanzjahres wer
den die von einem unabhängigen Rechnungsprüfer beglau
bigten Finanzberichte der Organisation für das Finanzjahr 
dem Rat zur Genehmigung und Veröffentlichung vorgelegt.

KAPITEL VI - ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN 
DER MITGLIEDER

Artikel 25 
Verpflichtungen der Mitglieder

1. Die Mitglieder verpflichten sich, solche Maßnahmen zu 
ergreifen, die notwendig sind, um ihnen die Erfüllung ihrer 
Pflichten im Rahmen des Abkommens und einer umfassen
den Zusammenarbeit untereinander bei der Gewährleistung 
des Erreichens der Ziele des Abkommens zu ermöglichen.

2. Die Mitglieder verpflichten sich, alle die Statistiken und 
Informationen zur Verfügung zu stellen und zu beschaffen,


